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Amt „Gransee und Gemeinden“ 
Der Amtsdirektor 

 

BEKANNTMACHUNG 
 

über die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung zum 2. Entwurf zur 10. 
Änderung des Flächennutzungsplanes des Amtes Gransee und Gemeinden  

 

Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.06.2021 den Beschluss zur 10. Änderung des 
Flächennutzungsplans des Amtes Gransee und Gemeinden im Zusammenhang mit dem 
Bebauungsplan der Stadt Gransee Nr. 21 „Einzelhandel und Wohnen Berliner Straße“ gefasst. Die 
Stadtverordnetenversammlung Gransee hat in ihrer Sitzung am 08.12.2022 den Beschluss über die 
Änderung des Titels des Bebauungsplanes Nr. 21 gefasst. Dieser lautet nun „Einzelhandel Berliner 
Straße“. Des Weiteren hat die Stadtverordnetenversammlung Gransee in ihrer Sitzung am 29.06.2023 
die Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 21 beschlossen. Gegenüber dem 
Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen nun zusätzlich östlich angrenzende 
Flächen als Sonderbauflächen einbezogen werden.  
 

Für die Aufstellung des o.g. Änderungsverfahrens ist ein reguläres Bauleitplanverfahren nach den 
Bestimmungen des Baugesetzbuches durchzuführen.  
 

Der räumliche Geltungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes mit einer Größe von 
rund 5,6 ha geht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 21 der Stadt Gransee hinaus und 
ist in der nachfolgenden Übersichtskarte dargestellt. Ein Flächennutzungsplan ist nicht 
flurstücksscharf. 
 

  
Übersichtplan ohne Maßstab (das Plangebiet ist rot gekennzeichnet) 
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Die bisherigen Darstellungen im Flächennutzungsplan in diesem Bereich (Landwirtschaft, Grünfläche, 
Fläche für Ausgleichsmaßnahmen sowie gemischte Baufläche) stehen einer geplanten baulichen 
Nutzung dieser Fläche als Sonderbaufläche für Einzelhandel bzw. für Verwaltung, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke und Wohnbaufläche entgegen. Daher ergibt sich das Erfordernis, den 
Flächennutzungsplan zu ändern. Dies soll nach § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum 
Bebauungsplan Nr. 21 "Einzelhandel Berliner Straße" erfolgen.  
 
Des Weiteren soll in südlicher Richtung entlang der Berliner Straße/B96 zusätzlich eine gemischte 
Baufläche ausgewiesen werden, um die vorhandenen baulichen Nutzungen im Rahmen der 
vorbereitenden Bauleitplanung zu sichern und mögliche nutzungsentsprechenden Erweiterungen 
vorbereitend zu ermöglichen.  
 
Die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im zweistufigen Regelverfahren aufgestellt. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zeitraum Januar 2022 bis 
Februar 2022 statt. Die förmliche Beteiligung (Entwurf) fand im Zeitraum Januar bis Februar 2023 
statt. Es werden eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht 
erstellt. Eingriffe sind nach § 1a Abs. 3 BauGB vorbereitend auszugleichen. 
 
Es sind folgende umweltbezogene Informationen (teilweise in Bezug auf den parallel in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan Nr. 21) verfügbar:  
• Umweltbericht mit Fachgutachten mit Aussagen zu den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstigen Sachgütern;  
• wesentliche, vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange zu den Themen Schallschutz, Entwässerung, Klima-schutz, Gehölze, 
Artenschutz, Boden, Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen! 
 
Der 2. Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung inkl. 
Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Stellungnahmen liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom:  
 

30. Oktober 2023 bis einschließlich 30. November 2023 
 
öffentlich in der Amtsverwaltung Gransee und Gemeinden, Baustraße 56, Haus A, Abt. 
Bauen/Liegenschaften, Raum A 212 in 16775 Gransee aus. Die Planunterlagen können während der 
Dienststunden zu folgenden Zeiten eingesehen werden: 
 
montags 8.00 bis 17.00 Uhr 
dienstags 8.00 bis 18.00 Uhr 
mittwochs 8.00 bis 17.00 Uhr 
donnerstags 8.00 bis 17.00 Uhr 
freitags 8.00 bis 14.00 Uhr. 
 
Während des Auslegungszeitraumes können von jedermann schriftlich oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift Stellungnahmen zum 2. Entwurf der 10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes vorgebracht werden. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der 
Öffentlichkeit. 
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Zusätzlich werden gemäß § 4 a Absatz 4 Baugesetzbuch der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung 
nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Baugesetzbuch und die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
auszulegenden Unterlagen in das Internet eingestellt und über das zentrale Internetportal des Landes 
Brandenburg zugänglich gemacht. 
 
Die Unterlagen sind ab dem 30.10.2023 auf der Homepage des Amtes Gransee und Gemeinden unter 
folgendem Link zu finden: 
https://www.gransee.de/politik-verwaltung/verwaltung/bauleitplaene/ 
 
Das zentrale Internetportal des Landes Brandenburg ist unter dem Link 
https://www.uvpverbund.de/bb zu finden und verweist auf die Internetseiten des Amtes Gransee und 
Gemeinden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umweltrechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des 
Umweltrechtsbehelfsgesetztes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht, aber hätte geltend gemacht werden 
können.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 Baugesetzbuch in 
Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutzgrundverordnung und dem 
Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Baugesetzbuch (Art. 13 Datenschutzgrundverordnung), welches 
mit ausliegt. 
 
Gransee, den 10.10.2023 
 
Stege 
Amtsdirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 


